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ANLAGE - 1 - 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretuna 
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Schriftliche Frage des Abgeordneten Andrej Hunko 

vom 25. Juni 2018 

(Monat Juni 2018, Arbeits-Nr. 6/284) 

Frage 

Auf welche Weise könnte die geheimdienstliche Counter Terrorism Group (CTG) aus 

Sicht der Bundesregierung mit der Polizeiagentur Europol wie geplant ,im Rahmen 

der Mandate und der rechtlichen Möglichkeiten‘ bei der Entfernung von Internetinhal- 

ten, der Gesichtserkennung und der Bekämpfung des Menschenhandels vertieft Zu- 

sammenarbeiten (Meine Schriftliche Frage vom 18. Juni 2018, Arbeits-Nr. 6/207; bit- 

te die technischen und organisatorischen Möglichkeiten, wie sie auf EU-Ebene disku- 

tiert werden, skizzieren) und auf welche Datenbanken oder Analysedateien (etwa 

das Schengener Informationssystem nach Artikel 36 SIS-Ratsbeschluss oder Euro- 

pol-Dateien) hat das Bundesamt für Verfassungsschutz über das Bundeskriminalamt 

(BKA) als national zuständige Behörde für Deutschland (indirekten) Zugriff? 

Antwort 

Mögliche Formen der Zusammenarbeit in den drei Bereichen Menschenhandel, In- 

ternet Referral Unit und Europols „facial recognition“-Kapazität, die am 5. Juni 2018 

im Rahmen der Sitzung des Rates für Justiz und Inneres der EU als mögliche Ko- 

operationsfelder für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen der Counter Terrorism 

Group (CTG) und Europol genannt wurden, werden zwischen der CTG und Europol 

noch weiter erörtert. Konkrete Ergebnisse, etwa zu technischen und organisatori- 

schen Möglichkeiten, liegen noch nicht vor. Auch das Bundesamt für Verfassungs- 

schutz (BfV) hat seine diesbezüglichen Prüfungen noch nicht beendet. Der Bundes- 

regierung liegen über weitere Diskussionen auf EU-Ebene zu den in der Frage ge- 

nannten Themen keine Informationen vor. Auf die Antwort auf Ihre Schriftliche Frage 

6/207 vom 18. Juni 2018 wird verwiesen. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat über das Bundeskriminalamt (BKA) 

als national zuständige Behörde (jenseits der in § 17 Absatz 3 des Bundesverfas- 

sungsschutzgesetzes genannten - indirekten - Ausschreibungsmöglichkeit) keinen 

Zugriff auf Datenbanken oder Analysedateien, etwa das Schengener Informations- 

system oder Europol-Dateien. 


